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Wolf A. Tönnes, Stephan Obst

Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (Ma-
Risk) wurden novelliert, die darin enthaltenen echten Neue-
rungen bleiben dennoch überschaubar. Zumeist wurden bisher 
bereits auf freiwilliger Basis umgesetzte Regelungen als Min-
destanforderungen festgeschrieben. Worauf kleine und mittlere 
Leasing-Gesellschaften dennoch achten sollten und welche 
Erleichterungen sie nutzen können, darüber informiert der 
Beitrag. (Red.)

Risikomanagement bei kleinen  
und mittleren Leasing-Gesellschaften
Was ändert sich durch die Neufassung der MaRisk?

1) Begleitschreiben der BaFin vom 27.10.2017, 
Seite 6.

2) Vgl. Tönnes/Obst FLF 2/2015 Seite 21 ff. 
3) Vgl. Braun in Boos/Fischer/Schulte-Mattler, 

KWG, 5. Auflage 2016, § 25a Tz. 88. 

Mit Datum vom 27. Oktober 2017 hat 
die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) eine Neu-
fassung der Mindestanforderungen 
an das Risikomanagement (MaRisk) 
bekanntgegeben. Diese Neufassung 
ersetzt die bisherige Fassung der Ma-
Risk vom 14. Dezember 2013. Sie ist 
mit dem Datum der Veröffentlichung 
anwendbar, soweit es sich aus der 
Sicht der BaFin lediglich um Klarstel-
lungen handelt; für Neuregelungen 
gilt eine Übergangsfrist bis zum 31. 
Oktober 2018.1 

Die Neuerungen der MaRisk be-
treffen die Implementierung einer Ri-
sikokultur und eines Verhaltenskodex 
(AT 3 und AT 5) sowie geänderte An-
forderungen an das Outsourcing von 
Funktionen (AT 9). Die ebenfalls 
neuen Vorschriften für das Datenma-
nagement und die Aggregation von 
Risikodaten (AT 4.3.4) betreffen nur 
solche Institute, die von der BaFin als 
„systemrelevant“ eingestuft wurden; 
dies dürfte für kleine und mittlere 
Leasing-Gesellschaften nicht in Be-
tracht kommen. Neben diesen Neue-

rungen enthält die MaRisk-Novelle 
noch eine Fülle von Klarstellungen, 
sodass es Sinn macht, im Anschluss an 
eine vorhergehende Veröffentlichung2 
den Überblick über die Anforderun-
gen an das Risikomanagement im 
Lichte der neuen MaRisk zu aktuali-
sieren.

Ergänzend hat die BaFin mit 
Rundschreiben 10/2017 vom 3. No-
vember 2017 „Bankaufsichtliche An-
forderungen an die IT (BAIT)“ veröf-
fentlicht, die die Anforderungen der 
MaRisk für den Bereich des IT-Einsat-
zes konkretisieren.

Grundsatz der doppelten 
Proportionalität

Der Grundsatz der doppelten Pro-
portionalität befindet sich unverän-
dert auch in der Neuregelung. Er be-
sagt, dass3

 die Ausgestaltung des Risikoma-
nagements proportional zur 
Größe, zum Geschäftsvolumen 
und der Risikostruktur der Gesell-
schaft und

 die Prüfung des Systems durch die 
Bankenaufsicht hinsichtlich der 
Häufigkeit und Intensität propor-
tional zur Ausgestaltung des Pro-
zesses zu sein hat.

Nach wie vor besteht für kleine 
und mittlere Leasing-Gesellschaften 
daher die Möglichkeit, ein auf die in-
dividuelle Risikostruktur abgestimm-
tes Risikomanagement zu errichten 
und dabei in den MaRisk angelegte 
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Erleichterungsvorschriften in Form 
von Öffnungsklauseln in Anspruch zu 
nehmen. Dies wird nunmehr in AT 1 
Tz. 3 besonders herausgestellt, wobei 
weiterhin der Begriff „Größe“ in Ver-
bindung mit „besondere Komplexi-
tät“ gebracht wird. Daraus darf man 
folgern, dass für „kleine“ Gesellschaf-
ten ein eher „weniger komplexes“ Ge-
schäftsmodell gelten soll, was wohl 
auch durch die Praxis bestätigt wird. 
Darüber hinaus bilden die in den Ma-
Risk enthaltenen Anforderungen mit 
unbestimmten Begriffen wie „wesent-
lich“, „angemessen“ oder „geeignet“ 
sowie „sollte“/„können“ einen weiten 
Ermessensspielraum.

Es empfiehlt sich daher, in die Do-
kumentation des Risikomanagements 
eine Selbsteinschätzung der Gesell-
schaft hinsichtlich der allgemeinen 
Risikostruktur aufzunehmen. Sinn-
vollerweise erfolgt dies im Rahmen 
der Beschreibung der Strategie.

Strategien

Ausgangspunkt des Risikoma-
nagementsystems ist weiterhin die 
durch die Geschäftsleitung zu definie-
rende Geschäftsstrategie, aus der die 
Risikostrategie konsistent abgeleitet 
werden muss.4 Der Inhalt dieser Ge-
schäftsstrategie liegt allein in der Ver-
antwortung der Geschäftsleitung; die 
MaRisk stellen klar, dass die Strategie 
nicht der Prüfung durch den Jahres-
abschlussprüfer oder der Internen Re-
vision unterliegt.5

Neu ist der in der Geschäftsstrate-
gie zu beschreibende Risikoappetit. 
Es muss dargelegt werden, in wel-
chem Umfang die Gesellschaft be-  
reit ist, Risiken einzugehen und als 
unvermeidbar erkannte Risiken wei-
terzuwälzen (zum Beispiel durch  
Abschluss von Versicherungen) be-
ziehungsweise zu begrenzen. Der Ri-
sikoappetit kann dabei quantitativ 
wie auch qualitativ beschrieben wer-
den. Beispiel für eine quantitative  
Beschreibung ist beispielsweise die 
Definition einer Mindest-Risiko-
deckungsmasse in der Substanzwert-

rechnung oder im Rahmen von 
Stresstests; bei einer qualitativen Be-
schreibung könnten zum Beispiel be-
stimmte Bonitätsanforderungen an 
Leasing-Nehmer oder die generelle 
Vermeidung bestimmter Geschäfte 
gewählt werden. 

Die Kehrseite des Risikoappetits 
ist die Risikokultur, die die MaRisk 
jetzt in AT 3 ausdrücklich ansprechen. 
Risikokultur beschreibt allgemein die 
Art und Weise, wie Mitarbeiter der 
Gesellschaft im Rahmen ihrer Tätig-
keit mit Risiken umgehen (sollen). 
Die Risikokultur soll die Identifizie-
rung und den bewussten Umgang mit 
Risiken fördern und sicherstellen, 
dass Entscheidungsprozesse zu Ergeb-
nissen führen, die auch unter Risiko-
gesichtspunkten ausgewogen sind. 
Kennzeichnend für eine angemessene 
Risikokultur ist vor allem das klare 
Bekenntnis der Geschäftsleitung zu 
risikoangemessenem Verhalten, die 
strikte Beachtung des durch die Ge-
schäftsleitung kommunizierten Risi-
koappetits durch alle Mitarbeiter und 
die Ermöglichung und Förderung 
eines transparenten und offenen Dia-
logs innerhalb der Gesellschaft zu risi-
korelevanten Fragen.6

Nach wie vor gilt, dass die Ge-
schäfts- und Risikokultur der Gesell-
schaft sorgfältig beschrieben werden 
muss, da es sich hierbei um die Stell-
schrauben für Art und Umfang des 
erforderlichen Risikomanagement-
systems handelt.7 Bei kleinen und 
mittleren Gesellschaften ist aber zu 
berücksichtigen, dass diese Kultur 
maßgeblich von Geschäftsleitern be-
stimmt wird, die zugleich Gesellschaf-
ter sind, und deswegen ohne größere 
formelle Anforderungen jederzeit ge-
ändert werden kann. Vor dem Hinter-
grund der zuvor beschriebenen dop-
pelten Proportionalität wirkt sich das 
auf den Detaillierungsgrad der Be-
schreibung aus. Als Beschreibung der 
Geschäfts- und Risikokultur würde 
deswegen eine Formulierung wie folgt 
ausreichen:8

 ‚Die XY Leasing betreibt aus-
schließlich das Leasing-Geschäft 

mit mobilen Gegenständen. Der 
Schwerpunkt der Aktivitäten liegt 
im Bereich Produktionsmaschi-
nen, Land- und Baumaschinen, 
Pkw und Nutzfahrzeuge. Kern-
branchen liegen demzufolge im 
Transport-, Produktions- und 
Baugewerbe.

 Die Gesellschaft finanziert aus-
schließlich Einzelobjekte mit 
einem Wert bis 500 000 Euro mit 
guten Verwertungsaussichten auf 
dem Gebrauchtmarkt. Damit wird 
eine Verminderung sowohl des 
Restwert- und Verwertungsrisikos 
wie auch des Adressenausfallrisi-
kos angestrebt, da die Gesellschaft 
sich primär auf die objektbezoge-
nen Sicherheiten stützt. Die Kun-
den haben ihren Geschäftsschwer-
punkt ausschließlich in Deutsch-
land und sollen bei Anbahnung 
des Geschäftes über ein Bonitäts-
rating von mindestens xxx verfü-
gen. Geschäfte mit Privatpersonen 
werden nicht betrieben.

 Aufgrund der geringen Komplexi-
tät dieser Geschäftsstrategie, des 
überschaubaren Geschäftsum-
fangs und der Mitarbeit der Ge-
schäftsleiter im operativen Ge-
schäft ist die Gesellschaft als 
„kleine Gesellschaft“ im Sinne der 
MaRisk einzustufen mit der Folge, 
dass die Anforderungen an das Ri-
sikomanagementsystem angemes-
sen reduziert werden können 
(Grundsatz der doppelten Propor-
tionalität).

 Die Geschäftsleiter leben durch 
ihre Einbindung in das operative 
Geschäft der Gesellschaft die Risi-
kokultur des Unternehmens vor 
und sorgen dafür, dass auch die 
Mitarbeiter einen bewussten Um-
gang mit den Risiken pflegen, die 
das Geschäft typischerweise und 
unvermeidbar mit sich bringt. ‘

4) Vgl. AT 4.2.
5) Vgl. Erläuterungen der BaFin zu AT 4.2 Tz. 1.
6) Vgl. Erläuterungen der BaFin zu AT 3 Tz. 1.
7) Vgl. Hannemann/Schneider/Weigl, MaRisk, 4. 

Auflage 2013, Seite 110 f.
8) Vgl. Erläuterungen der BaFin zu AT 4.3.2 Tz. 3.
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Die Überleitung dieser Geschäfts-
strategie in eine Risikostrategie 
könnte dann wie folgt lauten:

 ‚Die Erfüllung des Geschäfts-
zwecks (Geschäftsstrategie) und 
die Erzielung eines wirtschaftli-
chen Erfolges erfordern die Einge-
hung von Risiken. Soweit sich 
diese Risiken nicht vermeiden 
oder auf Dritte verlagern lassen 
(zum Beispiel durch Abschluss 
von Versicherungen) stellt die Ge-
sellschaft sicher, dass die aggre-
gierte Summe aller Risiken stets 
geringer ist als das vorhandene Ri-
sikodeckungspotenzial. Dies wird 
anhand einer Substanzwertrech-
nung ermittelt, die mindestens 
jährlich – bei Bedarf auch häufiger 
– aufgestellt wird. Zur Abdeckung 
unwägbarer oder unbekannter Ri-
siken soll der Substanzwert stets 
mindestens xxx Euro betragen.

 Die Risiken lassen sich wie folgt 
klassifizieren: …‘

Geschäftsorganisation

Die Geschäftsorganisation be-
schreibt die Aufbau- und Ablauforga-
nisation in der Gesellschaft.

 Die Aufbauorganisation beinhal-
tet die interne Organisation und 
die Regelung der Zuständigkeiten 
innerhalb der Gesellschaft. Unver-
ändert verlangen die MaRisk die 
Aufteilung der Zuständigkeiten in 
die Bereiche Markt und Markt-
folge und lassen auch für kleine 
und mittlere Gesellschaften keine 
Ausnahme zu.

 Die Ablauforganisation beschreibt 
die einzelnen Prozesse zur Abwick-
lung des laufenden Geschäftes in-
nerhalb der Gesellschaft. Dazu  
gehören die Vertragsanbahnung 
(Erstellung und Abgabe von Ange-
boten), Regelungen zur Annahme 
von Verträgen (Votierung), lau-
fende Vertragsabwicklung und Re-
gelungen zur Intensivbetreuung 
notleidender Engagements: Mahn-

verfahren, Kündigung, Objektver-
wertung et cetera.

Die Anforderungen, die die Ma-
Risk an die Ausgestaltung der Aufbau- 
und Ablauforganisation stellen, sind 
in AT 4.3.1 im Wesentlichen unverän-
dert geblieben. Neu ist, dass bei einem 
Wechsel von Mitarbeitern zwischen 
Markt- und Marktfolge-Bereichen an-
gemessene Übergangsfristen eingehal-
ten werden müssen, um zu verhin-
dern, dass diese Mitarbeiter sich 
künftig selbst prüfen und überprüfen. 
Da dies bei kleineren Gesellschaften 
mit nur wenigen Mitarbeitern oftmals 
nicht ohne unverhältnismäßige Verzö-
gerungen möglich ist, ist die Einrich-
tung anderweitiger Kontrollmechanis-
men möglich wie zum Beispiel eine 
Gegenprüfung durch die Geschäftslei-
tung nach dem Vier-Augen-Prinzip.

Der Umfang der erforderlichen 
Dokumentation hängt von der Größe 
des Unternehmens, den Geschäfts-
schwerpunkten und der Risikositua-
tion ab (doppelte Proportionalität).

AT 3 Tz.1 stellt heraus, dass die Ge-
schäftsleiter für die ordnungsgemäße 
Geschäftsorganisation und deren lau-
fende Weiterentwicklung gesamtver-
antwortlich sind, selbst wenn intern 
die Zuständigkeitsbereiche aufgeteilt 
wurden. Daneben ist jeder Geschäfts-
leiter (selbstverständlich) für die Ein-
richtung angemessener Kontroll- und 
Überwachungsprozesse innerhalb sei-
nes Bereiches verantwortlich.

Technisch-organisatorische 
Ausstattung

Der Umfang der technisch-organi-
satorischen Ausstattung der Gesell-
schaft richtet sich unverändert nach 
den betriebsinternen Erfordernissen, 
den Geschäftsaktivitäten sowie der Ri-
sikosituation (AT 7.2). Explizit wird in 
AT 7.2 Tz. 4 f. nunmehr auf Steue-
rungs- und Überwachungsrisiken für 
den IT-Betrieb eingegangen. Diese 
werden konkretisiert in dem BaFin- 
Rundschreiben 10/2017 vom 3. No-
vember 2017 „Bankaufsichtliche An-

forderungen an die IT (BAIT)“. Auch 
die dort aufgeführten Anforderungen 
stehen ausdrücklich unter dem Vorbe-
halt der doppelten Proportionalität.

Grundlage des Risikomanage-
ments im Bereich IT ist die Formulie-
rung einer IT-Strategie mit folgendem 
Inhalt:9

 strategische Entwicklung der IT-
Aufbau- und IT-Ablauforganisa-
tion sowie Auslagerung von IT-
Dienstleistungen,

 Zuordnung der gängigen Stan-
dards, an denen sich die Gesell-
schaft orientiert, auf die Bereiche 
der IT,

 Zuständigkeit und Einbindung 
der Informationssicherheit in die 
Organisation,

 strategische Entwicklung der IT-
Architektur,

 Aussagen zum Notfallmanage-
ment,

 Aussagen zu den in den Fachberei-
chen selbst betriebenen bezie-
hungsweise entwickelten IT-Syste-
men.

Kleine und mittlere Gesellschaften 
verwenden in der Regel spezialisierte 
Softwareprogramme von Drittanbie-
tern und verzichten auf eine eigene 
strategische Entwicklung ihrer IT-
Systeme. In diesem Fall ist innerhalb 
der IT-Strategie aber jedenfalls zu be-
schreiben, 

 wie mit Updates und Programm-
änderungen umgegangen wird, die 
durch den Softwareanbieter vorge-
nommen werden (Einspielung in 
das eigene System, gegebenenfalls 
eigene Testläufe, Schulung);

 ob und wie mit individuellen Pro-
grammierungen und Auswertun-
gen umgegangen werden soll, die 
im Auftrag der Gesellschaft durch 
den Drittanwender vorgenommen 
werden (Definition der Anforde-
rungen, Weiterleitung an das Soft-
warehaus, Tests und Implementie-
rung der entwickelten Lösung);

9) Vgl. BAIT Tz. 2.
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 ob ergänzende eigene Program-
mierungen zugelassen sind und 
wie gegebenenfalls damit umzuge-
hen ist.

Werden eigene Entwicklungen 
vorgenommen, so regeln die BAIT in 
Abschnitt 6 umfänglich die Anforde-
rungen an die Definition und Umset-
zung von IT-Projekten.

Unabhängig davon, ob die Gesell-
schaft auf Standardsoftware oder ei-
gene Entwicklungen zurückgreift, 
muss innerhalb der IT-Organisation 
geregelt werden, dass jeder Mitarbei-
ter nur über die Rechte verfügt, die er 
für seine Tätigkeit benötigt. Es muss 
insbesondere verhindert werden, dass 
durch eine zu weite Vergabe von Pass-
worten oder Rollen innerhalb des  
IT-Systems die auf fachlicher Ebene 
vorgenommene Trennung zwischen 
Markt und Marktfolge auf der techni-
schen Ebene unterlaufen wird. Umge-
kehrt muss sichergestellt sein, dass 
den zuständigen Mitarbeitern alle für 
ihre Arbeit erforderlichen Informati-
onen zeitnah, unverfälscht und voll-
ständig zur Verfügung stehen.

Die IT-Organisation muss auch 
die physische und logische Datensi-
cherheit und -integrität sicherstellen. 
Die physische Datensicherheit betrifft 
die Datensicherung und den Schutz 
der IT-Hardware (Server und Server-
räume). Die logische Datensicherheit 
bezieht sich auf den Schutz vor inter-
ner und externer Manipulation (Da-
tendiebstahl durch eigene Mitarbeiter 
oder Dritte, Berechtigungsvergabe, 
Firewall und Virenschutz). 

Das Notfallkonzept regelt, wie 
nach einem kompletten oder teilwei-
sen Ausfall des IT-Systems (Hardware 
und/oder Software) vorzugehen ist, 
um in geordneter Form eine Weiter-
führung des Geschäftsbetriebes ohne 
(wesentliche) Datenverluste kurzfris-
tig wieder sicherzustellen. Das Kon-
zept muss daher Aussagen über die 
Systemkonfiguration (Hardware), Art 
und Umfang der eingesetzten Soft-
ware und die Wiederherstellung der 
Daten aus vorhandenen Datensiche-

rungen enthalten. Zum Notfallkon-
zept gehört auch ein regelmäßiger 
Test aller oder einzelner Komponen-
ten des IT-Systems der entsprechend 
dokumentiert werden muss.

Zur Erfüllung der Aufgaben inner-
halb der IT-Organisation ist ein In-
formationssicherheitsbeauftragter zu 
bestimmen.10  Die Funktion kann mit 
weiteren Funktionen innerhalb der 
Gesellschaft (zum Beispiel dem Risi-
kocontrolling) kombiniert werden. 
Die Gesellschaft kann sich dabei auch 
externer Unterstützung von IT-
Dienstleistern nach den für das Out-
sourcing geltenden Grundsätzen be-
dienen.

Risikotragfähigkeit

Unverändert benennt AT 2.2 
Adres senausfallrisiken, Marktpreis-
risi ken, Liquiditätsrisiken und opera-
tionelle Risiken als die wesentlichen 
durch die Gesellschaft zu überwa-
chenden Risiken.11

Die Risikotragfähigkeit soll sicher-
stellen, dass diese wesentlichen Risi-
ken der Gesellschaft durch das Risiko-
deckungspotenzial laufend abgedeckt 
werden. Neu ist die explizite Ausfor-
mulierung des Ziels der Risiko -  
trag fähigkeit – nämlich die Sicher-
stellung der Fortführung der Gesell-
schaft einerseits und der Schutz der 
Gläubiger andererseits.12 Dabei diffe-
renziert die BaFin nun grundsätzlich 
zwischen einer normativen und einer 
ökonomischen Perspektive des Risiko-
deckungspotenzials:13 

 Die normative Perspektive stellt 
auf die Eigenkapitalanforderun-
gen und aufsichtsrechtliche Kenn-
zahlen ab und verlangt eine (Bi-
lanz-)Planung über einen 
Zeitraum von mindestens drei 
Jahren. Neben der erwarteten Ent-
wicklung („normal case“) sollen 
dabei auch unerwartete Entwick-
lungen („worst case“) geplant 
werden. Die normative Perspek-
tive dient der Sicherung der Un-
ternehmensfortführung.

 Die ökonomische Perspektive um-
fasst auch Positionen, die in der 
bilanziellen Planung nicht berück-
sichtigt werden können. Im Er-
gebnis handelt es sich um eine 
barwertorientierte Berechnung 
eines Abwicklungsergebnisses. Die 
ökonomische Perspektive soll den 
Gläubigerschutz abdecken.

Aktuell gibt es – anders als für 
Banken – keine aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen an die Eigenkapital-
ausstattung von Leasing-Gesellschaf-
ten oder die Einhaltung bestimmter 
Kennzahlen. Es gelten deswegen nur 
die allgemeinen und von der Rechts-
form der Gesellschaft abhängigen An-
forderungen an die Kapitalerhaltung 
flankiert durch Insolvenzantrags-
pflichten bei Zahlungsunfähigkeit 
und Überschuldung (§§ 15 ff Insol-
venzordnung). Prüfung eventueller 
Insolvenzgründe setzt in allen Fällen 
Planungsrechnungen voraus, die die 
ökonomische Perspektive der Gesell-
schaft über einen Zeitraum von zwei 
bis drei Jahren abbilden.14 

Als das Standardmodell zur Be-
rechnung der Risikotragfähigkeit hat 
sich die Substanzwertrechnung nach 
dem Schema des Bundesverbands 
Deutscher Leasing-Unternehmen 
(BDL) mittlerweile etabliert.15 Nach 
der Definition der BaFin handelt es 
sich zwar um ein Modell der ökono-
mischen Perspektive, da die Substanz-
wertrechnung zum einen dem Zweck 
dient, das Ergebnis der planmäßigen 
Abwicklung des bestehenden Geschäf-
tes abzubilden und zum anderen den 
Rückfluss von Refinanzierungsmitteln 
an die finanzierenden (Bank-)Gläubi-
ger abbildet. Die Substanzwertrech-
nung ist daneben aber auch geeignet, 
eine positive Fortführungsprognose 
für die Gesellschaft zu begründen und 

10) Vgl. BAIT Tz. 18ff.
11) Vgl. Tönnes/Obst FLF 2/2015, Seite 24 ff.
12) Vgl. AT 4.1 Tz. 2.
13) Leitfaden „Aufsichtliche Beurteilung bank 

interner Risikotragfähigkeitskonzepte“ vom  
6. September 2017 (Diskussionspapier).

14) Vgl. Braun/Bußhardt , InsO, 7. Auflage 2017,  
§ 19 InsO Tz. 32.

15) Vgl. Anwendungshinweise zur Umsetzung der 
MaRisk, Interpretationsleitfaden, BDL/Steria 
Mummert Consulting, 31. Juli 2009 Seite 50 ff.
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damit das Vorliegen des Insolvenz-
grundes der Überschuldung auszu-
schließen. Dies entspricht der aktuel-
len Auffassung der BaFin, wonach 
Modelle der ökonomischen Perspek-
tive auch für die normative Perspek-
tive herangezogen werden können.16

Trotzdem dürfte die geänderte 
Sichtweise der BaFin dazu führen, 
dass künftig die bereits bisher gefor-
derte Planung des Kapitalbedarfs17 
eine gesteigerte Bedeutung erhält und 
daher neben der Substanzwertrech-
nung auch eine klassische Unterneh-
mens- beziehungsweise Bilanzpla-
nung erforderlich wird.

Die BaFin sieht in der zukunftsge-
richteten Planung des Kapitalbedarfs 
– also einer normativen Perspektive – 
eine Ergänzung der Risikotragfähig-
keit, um auch die zukünftige Fähig-
keit abzubilden, die eigenen Risiken 
tragen zu können. Dieser zusätzliche 
Kapitalbedarf kann sich daraus erge-
ben, dass die Gesellschaft nicht – wie 
in der Substanzwertrechnung abge-
bildet – auf Abwicklung, sondern auf 
Fortbestand oder sogar auf Expansion 
angelegt ist. Expansion kann jedoch – 
ebenso wie eine erwartete Änderung 
der Geschäftsstrategie oder Änderun-
gen des wirtschaftlichen Umfelds – 
dazu führen, dass die Gesellschaft Ka-
pital und Liquidität benötigt, welche 
über den aus den künftigen Leasing-
Erträgen erzeugten Rückfluss hinaus-

geht.18 Die Zusammenhänge sind in 
der Abbildung erläutert.

Es versteht sich von selbst, dass 
eine solche Kapitalbedarfsplanung 
mit der Substanzwertrechnung abge-
stimmt sein muss. 

Schon bisher war in den MaRisk 
geregelt, dass die Angemessenheit der 
Methoden und Verfahren zur Bestim-
mung der Risikotragfähigkeit mindes-
tens jährlich zu prüfen war. Dies wird 
in den neuen Regelungen noch weiter 
spezifiziert. Verlangt wird die nach-
vollziehbare Begründung der Metho-
den und Verfahren, die der Ermitt- 
lung der Risikotragfähigkeit zugrun-  
de liegen.19 Bei der Verwendung  
externer Daten schließt dies die  
Prüfung ein, ob die Annahmen, die bei 
der Ermittlung dieser Daten zugrunde 
gelegen haben, die Verhältnisse der 
Gesellschaft angemessen widerspie-
geln. Im Ergebnis wird es deswegen 
sinnvoll sein, die Risikotragfähigkeits-
berechnungen durch Dritte wie den 
Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft 
entsprechend dem IDW-Standard PS 
810 prüfen zu lassen. Hierdurch kann 
allerdings die Verantwortung der Ge-
sellschaft für die Berechnungen nicht 

verlagert werden. Dies wird in der 
Regel aber bereits so gehandhabt.

Risikosteuerung und  
-controlling

Die Anforderungen an die Einrich-
tung von angemessenen Risikosteue-
rungs- und -controllingprozessen ha- 
ben sich nicht verändert. Nach wie vor 
verlangen die MaRisk eine Identifizie-
rung, Beurteilung, Steuerung sowie 
Überwachung und Kommunikation 
der wesentlichen Risiken und damit 
etwa verbundener Risikokonzentratio-
nen. 20

Weiterhin gibt es keine Regelungen 
in den MaRisk zu der Frage, wie die 
Risiken quantifiziert werden können. 
In der Praxis kleiner und mittlerer Ge-
sellschaften hat sich dabei ein System 
herauskristallisiert, in dem einzelne 
Risiken in einer Risikoinventur auf-
genommen und betragsmäßig ge-
schätzt werden. Sodann werden sie 
mit einer ebenfalls geschätzten Ein-
trittswahrscheinlichkeit gewichtet, um 
auf diese Art und Weise ein Gesamt-
risiko ermitteln zu können. Kompen-
satorische Maßnahmen (etwa mög-
liche Versicherungsentschädigungen) 
sind zu berücksichtigen. 

Während bisher allerdings offen 
geblieben ist, in welchen Abständen 
berichtet werden muss, schreibt AT 
4.3.2 Tz. 3 nunmehr ausdrücklich eine 
„mindestens vierteljährliche“ schriftli-
che Information an die Geschäftslei-
tung und ein etwa vorhandenes Auf-
sichtsorgan vor, deren Einzelheiten in 
dem neu geschaffenen Abschnitt BT 3 
„Anforderungen an die Risikobericht-
erstattung“ geregelt sind. Im Wesentli-
chen geht es dabei darum, dass über 
die in AT 2.2 genannten Risiken und 
Risikoarten einzeln und in der Ge-
samtheit berichtet wird, wobei auch 
auf die voraussichtlich künftige Ent-
wicklung dieser Risiken eingegangen 
werden muss. Art und Umfang der Be-
richterstattung richten sich wiederum 
nach der Größe der Gesellschaft und 
dem Umfang der Risiken (doppelte 
Proportionalität).

Abbildung: Kapitalplanungsprozess

Quelle: Tönnes, Obst
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16) Vgl. Leitfaden, a.a.O., Annex „Umgang mit  
bestehenden Ansätzen“.

17) Vgl. AT 4.1 Tz. 10.
18) Vgl. Erläuterungen der BaFin zu AT 4.1 Tz. 11.
19) Vgl. AT 4.1 Tz. 8.
20) Vgl. AT 4.3.2.
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Weiterhin können sich Gesell-
schaften, die ausschließlich das Lea-
sing-Geschäft betreiben (§ 1 I Nr. 10 
Kreditwesengesetz) auf Antrag durch 
die BaFin von der Verpflichtung  
zur Einrichtung eines Risikocontrol-
ling und der Compliance-Funktion – 
nicht aber von der Funktion einer  
Internen Revision – befreien lassen  
(§ 31 Abs. 2 KWG). Dies betrifft Ge-
sellschaften mit weniger als 50 Be-
schäftigten und einer Bilanzsumme 
von weniger als 500 Millionen Euro.

Besondere Funktionen

Wird auf die Befreiung verzich-  
tet, so können Risikocontrolling  
und Compliance in einer Person zu-
sammengefasst werden. Ausdrücklich  
geregelt ist jetzt auch, dass diese Funk-
tionen mit der Marktfolge zusammen-
gefasst werden können, soweit hieraus 
keine wesentlichen Interessenkonflikte 
erkennbar werden. Dies gilt allerdings 
nur für Gesellschaften mit maximal 
drei Geschäftsleitern,21 was allerdings 
auf die Mehrzahl der kleinen und mitt-
leren Gesellschaften zutreffen dürfte. 
Diese Funktionen dürfen auch mit wei-
teren aufsichtsrechtlichen Funktionen 
zusammengefasst werden (Geldwä-
schebeauftragter, Datenschutzbeauf-
tragter, Meldewesen). Weiterhin nicht 
mit anderen Funktionen zusammenge-
fasst werden kann die Interne Revision. 

Insgesamt bieten die MaRisk klei-
nen und mittleren Leasing-Gesell-
schaften nunmehr einen weiteren 
Rahmen für die (risiko-)angemessene 
Organisation ihres Unternehmens. 
Einzige Richtschnur ist nunmehr nur 
noch die Frage möglicher Risikokon-
flikte bei einer Zusammenlegung von 
Funktionen. Dies ist entsprechend zu 
dokumentieren.

Outsourcing

Outsourcing – AT 9 der MaRisk 
verwendet jetzt den Begriff Auslage-
rung – von Geschäftsprozessen stellt 
angesichts knapper personeller und 
fachlicher Ressourcen gerade bei klei-

neren Gesellschaften weiterhin eine 
attraktive Alternative zu einer internen 
Lösung dar.

Auslagerungen sind weiterhin 
möglich und zulässig, solange hier-
durch die Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsorganisation nicht beein-
trächtigt wird.

Die Geschäftsleitung bleibt weiter-
hin für den ausgelagerten Prozess ver-
antwortlich.22 Dies bedeutet nunmehr 
auch, dass die Auslagerung nur in 
einem Umfang vorgenommen wer-
den kann, der gewährleistet, dass das 
Unternehmen weiterhin über Kennt-
nisse und Erfahrungen verfügt, die 
eine wirksame Überwachung der von 
dem Dienstleister erbrachten Leistun-
gen sicherstellt.23 Dies betrifft auch 
die Auslagerung der besonderen 
Funktionen; hier kann deswegen 
nicht die Funktion selber ausgelagert 
werden, sondern lediglich vorberei-
tende Handlungen und Hilfsfunktio-
nen. Beispielsweise könnte ein Dienst-
leister mit der Durchführung von 
Internen Revisionen beauftragt wer-
den, wenn die im Unternehmen für 
die Interne Revision verantwortliche 
Instanz die Revisionspläne geneh-
migt, Richtlinien für Umfang und 
Durchführung der Internen Revision 
erlassen und die Revisionsergebnisse 
fachlich gewürdigt hat.

Die aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen, die in den Verträgen mit dem 
jeweiligen Dienstleister niedergelegt 
werden müssen, sind unverändert. Sie 
umfassen:24

 die Spezifizierung und Abgrenzung 
der von dem Dienstleister zu er-
bringenden Leistung;

 Festlegung angemessener Informa-
tions- und Prüfungsrechte der In-
ternen Revision;

 Sicherstellung der uneingeschränk-
ten Informations- und Prüfungs-
rechte sowie der Kontrollmöglich-
keiten der Aufsichtsbehörden;

21) Vgl. Erläuterungen der BaFin zu AT 4.4.1 Tz. 4.
22) Vgl. AT 9 Tz. 4.
23) Vgl. AT 9 Tz. 5.
24) Vgl. AT 9 Tz. 7.
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 soweit erforderlich Weisungs-
rechte;

 Regelungen, die sicherstellen, dass 
datenschutzrechtliche Bestimmun-
gen und sonstige Sicherheitsanfor-
derungen beachtet werden;

 Kündigungsrechte und angemes-
sene Kündigungsfristen;

 Regelungen über die Möglichkeit 
und über die Modalitäten einer 
Weiterverlagerung, die sicherstel-
len, dass die Gesellschaft die auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen 
weiterhin einhält;

 Verpflichtung des Dienstleisters, 
die Gesellschaft über Entwick-
lungen zu informieren, die die ord-
nungsgemäße Erledigung der  
ausgelagerten Aktivitäten und Pro-
zesse beeinträchtigen können.

Da die Interne Revision nicht mit 
anderen besonderen Funktionen (in-
tern) zusammengefasst werden kann, 
dürfte auch die Auslagerung dieser 
Funktion zusammen mit anderen 
Funktionen an denselben Dienstleister 
(extern) nicht möglich sein.

Klarstellend festgelegt wurde, dass 
auch Regelungen getroffen werden 
müssen, um bei einer Beendigung der 
Auslagerung den Prozess ohne zeitli-
che Verzögerung oder Datenverluste 
wieder auf das Unternehmen zurück-
verlagern zu können. Geregelt wurde 
auch, dass eine Weiterverlagerung der 
Aufgaben möglichst nur mit Zustim-
mung der auslagernden Gesellschaft 
erfolgen darf. Auf jeden Fall ist ver-
traglich sicherzustellen, dass die Ver-
einbarungen mit diesem Subunter-
nehmer im Einklang mit dem 
ursprünglichen Auslagerungsvertrag 
stehen und dass das ursprüngliche 
Auslagerungsunternehmen die Gesell-
schaft über die Weiterverlagerung in-
formiert. Insbesondere darf durch die 
Auslagerung das Aufsichtsrecht der 
BaFin nicht ausgehebelt werden, so-
dass sichergestellt werden muss, dass 
sich das Auslagerungsunternehmen 
ebenfalls der Aufsicht unterwirft.

Sofern die Auslagerungen einen 
größeren Umfang annehmen oder be-
sonders komplex sind (zum Beispiel 

weil Prozesse in unterschiedlichem 
Umfang an verschiedene Dienstleister 
ausgelagert wurden), fordern die Ma-
Risk die Einrichtung eines Auslage-
rungsmanagements, das folgende Auf-
gaben zu erfüllen hat:“25

 Implementierung und Weiterent-
wicklung eines angemessenen  
Auslagerungsmanagements und 
entsprechender Kontroll- und 
Überwachungsprozesse;

 Erstellung und Pflege einer voll-
ständigen Dokumentation der Aus-
lagerungen (einschließlich Weiter-
verlagerungen);

 Unterstützung der Fachabteilun-
gen bezüglich der internen und ge-
setzlichen Anforderungen bei Aus-
lagerungen;

 regelmäßige Risikoanalysen hin-
sichtlich der Angemessenheit der 
Auslagerung und der getroffenen 
Regelungen.

Da es sich bei der Auslagerung 
letztlich um eine strategische Entschei-
dung handelt, dürfte nichts dagegen 
sprechen, das Auslagerungsmanage-
ment unmittelbar bei der Geschäftslei-
tung anzusiedeln. Die MaRisk stellen 
jetzt klar, dass der isolierte Bezug von 
(Leasing-)Software kein Outsourcing 
darstellt. Dies umfasst nicht nur den 
eigentlichen Kauf der Software, son-
dern auch folgende Dienstleistungen 
des Anbieters:26

 Anpassung der Software an die  
Erfordernisse der Gesellschaft 
(Customizing),

 entwicklungstechnische Umset-
zung von Änderungswünschen 
(Programmierung),

 das Testen, die Freigabe und die 
Implementierung der Software in 
die Produktivsysteme,

 Fehlerbehebung (Wartung) gemäß 
den Anforderungs-/Fehlerbeschrei-
bungen der Gesellschaft,

 sonstige Unterstützungsleistungen.

Unterstützungsleistungen sind nur 
dann nicht als Auslagerungen zu klas-

sifizieren, wenn sie sich lediglich abs-
trakt auf IT-Fragen beziehen. Unter-
stützungsleistungen, die in konkrete 
Geschäfte eingreifen (zum Beispiel die 
Buchung konkreter Verträge, IT-ge-
stützte Erstellung von Substanzwert-
rechnungen) oder die die Risikosteue-
rung- und -überwachung beeinflussen 
(zum Beispiel Steuerung der Risikopa-
rameter) gelten als Auslagerung 
ebenso wie der komplette Betrieb des 
IT-Systems durch einen Dritten.

Neuerungen überschaubar

Insgesamt sind die durch die Ma-
Risk vom 27. Oktober 2017 einge-
führten echten Neuerungen über-
schaubar geblieben. Gerade für kleine 
und mittlere Leasing-Gesellschaften 
hat sich wenig Grundsätzliches geän-
dert. Dies liegt insbesondere daran, 
dass infolge des Grundsatzes der dop-
pelten Proportionalität viele Details 
der MaRisk auf diese Gesellschaften 
nicht oder nur abgemildert Anwen-
dung finden. Oftmals handelt es sich 
auch um Regelungen, die bisher schon 
(freiwillig) umgesetzt wurden, nun-
mehr aber als Mindestanforderung 
durch die BaFin fixiert wurden.

Eine wirkliche Neuerung verbirgt 
sich möglicherweise hinter dem Kon-
zept der normativen und ökonomi-
schen Perspektive bei der Beurteilung 
der Risikotragfähigkeit. Hier könnte 
es dazu kommen, dass künftig die  
bisher allgemein gebräuchliche Sub-
stanzwertrechnung zum Nachweis 
der Risikotragfähigkeit nicht mehr 
ausreichend ist, sondern durch eine 
vollständige Unternehmensplanung 
(Bilanzplanung) für einen mehrjähri-
gen Zeitraum zu ergänzen ist. Die 
Entwicklung bleibt abzuwarten.

Festzustellen ist allerdings, dass 
durch den höheren Detaillierungsgrad 
der MaRisk die Dokumentationsanfor-
derungen an das Risikomanagement-
system (nochmals) gestiegen sind. Es 
empfiehlt sich daher, die vorhandenen 
Dokumentationen unter diesem Ge-
sichtspunkt zu prüfen und gegebenen-
falls (punktuell) anzupassen. 

25) Vgl. AT 9 Tz. 12 f.
26) Vgl. Erläuterungen der BaFin zu AT 9 Tz. 1.
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